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Zitat

Mitteilungen im Schulheft werden abgezeichnet, ohne jegliche Reaktion.

In wie weit soll dann ein Gespräch mehr Veränderungen bringen, jetzt mal platt gefragt. Dieser
Vater wird ja wohl kaum eine Förderung bzw. Übungen zu Hause einleiten?

Noch einmal kurz und knackig dem Vater einen allerletzten Terminvorschlag (per Schulpost)
machen und dann gleich mit Konsequenzen drohen. Das Wort Kindeswohl kannst du dabei
sicher auch mit einbringen...und dann mit dem Jugendamt drohen.

Deine Schulleitung sollte dir da aber rechtliche Auskunft geben können. Das finde ich echt
schwach.
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